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Pflegeeinstufung – praktische Tipps bei Neuromuskulären Erkrankungen 
 
 
Wenn Sie einen Antrag auf die Einstufung in die Pflegeversicherung gestellt haben, hat der Gutachter des 
Medizinischen Dienstes Bund (MD) die Aufgabe herauszufinden, wo Ihre Defizite liegen. Auf der Basis die-
ses Gutachtens nimmt dann die Pflegeversicherung die Einstufung vor. Anders als sonst im Leben sollten Sie 
bei einer solchen Begutachtung also darstellen, was Ihnen nicht mehr möglich ist, statt Ihre noch vorhande-
nen Fähigkeiten hervorzuheben! Diese Haltung ist sehr wichtig! 
 
Der Gutachter wird mit seinen Fragen unter Umständen tief in Ihre Privat- und Intimsphäre eindringen. 
Sprechen Sie ihn darauf an, wenn er nach Ihrem Empfinden Ihre Schamgrenze überschreitet. Jeder Gutach-
ter ist geschult, Ihre Würde nicht zu verletzen. Je mehr Einblicke Sie in Ihre körperlichen, geistigen und psy-
chischen Beeinträchtigungen und Belastungen gewähren, desto vorteilhafter kann die Einstufung in einen 
Pflegegrad ausfallen. Bei schweren, teilweise sogar lebensverkürzenden Erkrankungen wie den Muskeler-
krankungen, kommt es häufig vor, dass Ängste oder depressive Stimmungen auftreten und seelische Nöte 
entstehen. Teilen Sie auch diese Belastungen dem Gutachter mit! 
 
Eine Begutachtung ist eine Gratwanderung. Seien Sie mutig, legen Sie Ihre Schwierigkeiten offen und profi-
tieren Sie von den Möglichkeiten der Pflegeversicherung, die Ihnen gesetzlich zustehen. 
 

☺  An diesem Symbol erkennen Sie Informationen, die für Eltern muskelkranker Kinder wesentlich sind.  

 

1. Wer ist pflegebedürftig? 

Pflegebedürftig im Sinne der Sozialen Pflegeversicherung (§ 14 Abs. 1 SGB XI – Elftes Sozialgesetzbuch) sind 
Personen „…, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten auf-
weisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, 
kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderun-
gen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, vo-
raussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in § 15 festgelegten Schwere beste-
hen.“ 

 

 

 

 

 
Im Zentrum der Begutachtung steht die Frage: Wie selbständig sind Sie bei der Bewältigung Ihres Alltags 
und wobei benötigen Sie personelle Unterstützung? 
 
Für die Begutachtung ist bei Mitgliedern gesetzlicher Pflegeversicherungen (SGB XI) der MD, bei privat Pfle-
geversicherten die Gesellschaft für medizinische Gutachten GmbH (Medicproof) zuständig. Im weiteren 
Text wird vom MD gesprochen, entsprechendes gilt für Medicproof bei den privaten Pflegeversicherungen. 

Hinweis: 
Die Minderung der Erwerbsfähigkeit oder der Grad der Behinderung (GdB) sagen nichts über das Vorlie-
gen von Pflegebedürftigkeit aus. Umgekehrt bedeutet die Einstufung in einen Pflegegrad auch keine 
Aussage über die Erwerbsfähigkeit! 
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2. Antragsverfahren und Fristen 

Um eine Pflegeeinstufung zu erhalten, müssen Sie einen Antrag stellen. Dieser kann formlos sein. Antrag-
steller ist der Pflegebedürftige. Es werden auch Anträge von Angehörigen im Auftrag des Pflegebedürftigen 
akzeptiert. Fügen Sie in diesem Fall eine Kopie des Betreuerausweises oder der Vollmacht bei. Zwei Jahre 
Beitragszahlungen in den vergangenen zehn Jahren sind Voraussetzung für einen Leistungsanspruch. 

☺  Bei Kindern und Jugendlichen wird der Antrag durch deren gesetzliche Vertreter gestellt. 

Die Pflegeversicherung leitet Ihren Antrag unverzüglich an den MD weiter. Nach Prüfung der Unterlagen, 
erfolgt die Begutachtung durch den MD. Die Pflegekasse ist verpflichtet, Ihnen innerhalb 20 Arbeitstagen 
ihre Entscheidung über die Einstufung mitzuteilen. Kann die Pflegeversicherung den Antrag nicht bearbei-
ten, muss sie Ihnen drei unabhängige Gutachter zur Auswahl benennen. In diesem Fall wird die Entschei-
dung innerhalb 25 Arbeitstagen getroffen. Die Frist verkürzt sich auf eine Woche, wenn Sie im Kranken-
haus, einer stationären Rehabilitationseinrichtung, einem Hospiz oder in ambulant palliativer Versorgung 
sind, wenn Ihre Pflegeperson angekündigt hat, dass sie nach dem Pflegezeitgesetz freigestellt werden will 
oder wenn Familienpflegezeit vereinbart wurde. Werden diese Fristen nicht eingehalten, ist die Pflegeversi-
cherung verpflichtet, Ihnen 70 Euro pro angefangene Woche Verzögerung zu bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aufgaben des MD: Prüfung der Voraussetzungen und Einstufung 

Die Pflegeversicherung – nicht der MD – entscheidet auf der Basis des Gutachtens über Ihren Pflegegrad:  

▪ Sind die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt? 

▪ Welcher Pflegegrad liegt vor (§ 18 Abs. 1 Satz 1 SGB XI)? 

▪ Wie lange wird die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich andauern (§ 18 Abs. 1 Satz 2 SGB XI)? 

▪ Ist die häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt? 

▪ Ist vollstationäre Pflege erforderlich, falls diese beantragt wurde? 

Tipps und Hinweise: 

▪ Das Datum der Antragstellung bei der Pflegeversicherung ist der Zeitpunkt des Leistungsbeginns. 
Deshalb ist es wichtig, bei persönlicher oder telefonischer Antragstellung sich den Eingang schrift-
lich bestätigen zu lassen! Leistungen werden ab dem 01. des Antragsmonats gewährt. 

▪ Legen Sie ärztliche Bescheinigungen, die nicht älter als ein Jahr sind, dem Antrag bei. Daraus sollten 
die vorliegende Erkrankung und der daraus entstandene Pflegebedarf, möglichst auch eine Prog-
nose des zu erwartenden Krankheitsverlaufes, hervorgehen. 

▪ Werden keine ärztlichen Unterlagen beigefügt, ist es sinnvoll die behandelnden Ärzte von der 
Schweigepflicht zu entbinden, damit der MD auf die erforderlichen Unterlagen zugreifen kann. 

▪ Achtung: Füllen Sie im Vorfeld keinen Fragebogen aus. Besprechen Sie Ihre Situation lieber direkt 
mit dem Gutachter, wenn er zu Ihnen kommt. So können Missverständnisse vermieden werden. 

▪ Nicht selten kommen fachfremde Gutachter zum Einsatz. Es ist vorteilhaft, im Antrag auf die Mus-
kelerkrankung als eine seltene und voranschreitende Erkrankung hinzuweisen und um einen fach-
kundigen Gutachter zu bitten. 



 

Infodienst 
Assistenz / Pflege  ▪  Pflegeeinstufung  Kapitel 1.07 

 

 
Die vorliegenden Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Rechte liegen bei: 

© Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.   Im Moos 4    79112 Freiburg    Tel. 07665 9447 0    info@dgm.org    www.dgm.org 
 
(fs) 1.07_pflegeeinstufung  Stand: 2023  3 / 9 

 

 
 
 
 
 

 
Die Begutachtung findet in Ihrem Wohnbereich statt, wenn Sie nicht in einer stationären Einrichtung unter-
gebracht sind. Der Gutachter erhebt und schätzt dabei Ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Be-
einträchtigungen ein sowie Ihre gesundheitlich bedingten Belastungen oder Anforderungen, die Sie nicht 
selbständig kompensieren oder bewältigen können und die zu einem Hilfebedarf führen.  

Neben einer Empfehlung für die Einstufung in einen Pflegegrad ist der MD verpflichtet, Empfehlungen zur 
Förderung oder zum Erhalt der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in folgenden Bereichen aussprechen: 

▪ Versorgung mit Hilfs- und Pflegehilfsmitteln (§ 18 Abs. 6a SGB XI) 

▪ Notwendige und zumutbare Maßnahmen der Prävention und der medizinischen Rehabilitation (§ 18 
Abs. 6 SGB XI). 

▪ Beratung zur Verhinderung und Minderung von Krankheitsrisiken (§ 20 Abs. 5 SGB V in Verbindung mit 
§ 18 Abs. 1 Satz 4 SGB XI). 

▪ Therapeutische Maßnahmen / Heilmittel (zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie). 

▪ Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes (§ 40 Abs. 4 SGB XI). 

▪ Lern- und Bildungsmaßnahmen: Information, Schulung, Beratung und Anleitung.  
 

4. Wie geht der MD bei der Begutachtung vor? 

Das Verfahren der Begutachtung ist in den Begutachtungsrichtlinien (www.mds-ev.de) beschrieben.  

Der MD erhebt dazu die pflegerelevante Vorgeschichte (Anamnese). Die Situation wird aus Sicht der Pflege-
bedürftigen und der Pflegeperson(en) erhoben. Bei unterschiedlichen Angaben wird dies genau dokumen-
tiert!  

Der Gutachter macht sich ein genaues Bild durch Befragung, Untersuchung und Inaugenscheinnahme mit 
„den fünf Sinnen“. Er fragt Sie nach Ihrem Tagesablauf, geht mit Ihnen durch Ihre Wohnung und lässt sich 
bei Bedarf einzelne Tätigkeiten demonstrieren. Der Gutachter des MD achtet auf Details: Begrüßung, Allge-
meinzustand, Händedruck, Gangbild, Tätigkeiten, die Sie in seiner Gegenwart ausführen sollen und so wei-
ter. Um einen realistischen Einblick in Ihren Alltag zu bekommen erfasst er, 

▪ wie Sie beim Hausbesuch angetroffen wurden (zum Beispiel im Bett liegend, haben Sie die Tür selbst 
geöffnet, waren Sie vollständig bekleidet, ...), 

▪ ob ein Gespräch möglich ist (kognitiv, kommunikativ), 

▪ wie Ihre aktuelle Stimmungslage ist und ob auffällige Verhaltensweisen auftreten, 

▪ Ihren Ernährungszustand und Ihre Kraft,  

▪ Ihren Pflegezustand und 

▪ den Zustand der Wohnung. 

Bitte beachten Sie: 
Jede Begutachtung ist eine Einzelfallbegutachtung, das heißt, die besonderen Umstände des Einzelfalls 
müssen ermittelt und berücksichtigt werden!  
Nutzen Sie Ihr Recht, jemanden, dem Sie vertrauen, während der Begutachtung zur Seite zu haben: Ihre 
Pflegeperson, jemanden vom Pflegedienst, Verwandte oder Freunde.  

https://www.mds-ev.de/richtlinien-publikationen/richtlinien-/-grundlagen-der-begutachtung/pflegebeduerftigkeit.html
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Der MD prüft und wertet pflegerelevante Vorbefunde aus, die Angaben über Schädigungen und Beein-
trächtigungen der körperlichen, kognitiven oder psychischen Funktionen enthalten und die zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen führen können, aber auch Hinweise auf Ihre noch vorhandenen Fähigkeiten. Be-
funde sind zum Beispiel die Pflegedokumentation, Krankenhaus-, Rehabilitations- und Arztberichte, Be-
richte von Therapeuten (Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie…), sozialmedizinische 
Gutachten, aber auch Ihre vorgelegten Aufzeichnungen. In der Anamnese werden auch Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse an die Pflege sowie Ihre Einschätzung bestehender Schwierigkeiten erfasst: 

▪ Pflegerelevante Erkrankungen und Beschwerden: Der Gutachter führt pflegebegründende Diagnosen 
auf, die er hinsichtlich der Auswirkungen auf Ihre Selbständigkeit dokumentiert. Andere Diagnosen 
werden nur erfasst, wenn sie für die Gesamteinschätzung, zum Beispiel im Hinblick auf Präventions- 
oder Rehabilitationsmaßnahmen relevant sind.  

▪ Besondere Belastungen der Pflegepersonen: Bei Neuromuskuläre Erkrankungen werden durch das Feh-
len der Körperspannung viele Pflegehandlungen erschwert oder machen eine zweite Pflegekraft erfor-
derlich! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vorhandene Hilfsmittel, Pflegehilfsmittel sowie deren Nutzung werden dokumentiert. Es wird geprüft, 
was nötig ist, um diese zu nutzen (zum Beispiel Training, Schulung). Im Rahmen der Begutachtung wird er-
fasst, ob der Einsatz von Hilfsmitteln Ihre Selbständigkeit erhöht, die Pflege erleichtert oder der Linderung 
von Beschwerden dient (Punkt F8 im Gutachten).  
 
 

 
 
Alle pflegerelevanten Aspekte Ihrer Versorgungs- und Wohnsituation werden erhoben:  

Leben Sie alleine, mit anderen Personen oder in einer Pflegeeinrichtung? Auch Ihre Tagesstruktur wird er-
fasst, zum Beispiel Schule, Beruf, Werkstatt, Tagespflege und so weiter: 

▪ Präsenz der Pflegeperson(en): Es wird erfasst ob und wie lange man Sie alleine lassen kann oder ob sich 
dauerhaft eine Pflegeperson in Rufnähe befinden muss.  

▪ Nächtliche Unterstützung (Häufigkeit und Ausprägung werden genau dokumentiert). 

▪ Angaben zum Pflegeaufwand werden erhoben. 

▪ Beschreibung der Wohnsituation: Treppen in oder zur Wohnung, Zugänglichkeit des Bades, der Wasch-
möglichkeit und der Toilette; Erschwernisse wie Türbreiten, Schwellen, Heizung, Art des Bettes… 

Hinweise: 
▪ Gutachten werden bevorzugt morgens oder am Vormittag erstellt. Zu dieser Zeit sind muskelkranke 

Menschen meist noch wesentlich leistungsfähiger, als im späteren Verlauf des Tages. Weisen Sie 
den Gutachter auf diesen Umstand ausdrücklich hin! 

▪ Schildern Sie bei der Begutachtung Ihre schlechten Tage, auch wenn es Ihnen in der Begutachtungs-
situation schwerfallen mag: An diesen haben Sie den realen Pflegebedarf! 

▪ Schildern Sie auch die Gefahren des Verschluckens beim Essen und der Schwierigkeiten des Abhus-
tens für Sie als muskelkranken Menschen! 

Hinweis: Sie sollten Ihre Hilfsmittel im Rahmen der Begutachtung nicht verstecken! 
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5. Das Neue Begutachtungsassessment (NBA) 

Innerhalb der Module vergibt der Gutachter für jede vorgesehene Aktivität zwischen 0 und 3 Punkte, je 
nach Grad der ermittelten Selbständigkeit.  
 

 
 
 

 
 

 
Punktevergabe am Beispiel Modul 1 – Mobilität 

 Selbständig Überwiegend 
selbständig 

Überwiegend 
unselbständig 

Unselb-
ständig 

Positionswechsel im Bett 0 1 2 3 

Halten einer stabilen Sitzposition 0 1 2 3 

Umsetzen 0 1 2 3 

Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs 0 1 2 3 

Treppen steigen 0 1 2 3 

Besondere Bedarfskonstellation Ja nein   

Selbständig (die gesamte Aktivität) 0 Punkte 

Überwiegend selbständig (den größten Teil der Aktivität) 1 Punkt 

Überwiegend unselbständig (nur einen geringen Anteil) 2 Punkte 

Unselbständig (keinen nennenswerten Anteil) 3 Punkte 

Hinweise: 

Gutachter fragen oft nicht 
modulbezogen. Sprechen 
Sie selbst die verschiede-
nen Module an, wenn 
diese für Ihre Einstufung 
in einen Pflegegrad von 
Belang sind. 

Dazu ist es sehr sinnvoll, 
sich mit den verschiede-
nen Modulen auseinan-
derzusetzen. Zur Vorbe-
reitung auf eine Begut-
achtung empfehlen wir 
Ihnen deshalb, sich mit-
tels eines Pflegegradrech-
ners vorzubereiten. Sie 
finden mehrere dieser 
Rechner im Internet, zum 
Beispiel: www.pflege-
grad-berechnen.de. 

http://www.pflegegrad-berechnen.de/
http://www.pflegegrad-berechnen.de/
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Anerkennung der Pflegebedürftigkeit und Berechnung des Pflegegrades 

In der abschließenden Wertung werden die Punkte der einzelnen Module unterschiedlich stark gewichtet 
(siehe Grafik oben). Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn Sie mindestens 12,5 Punkte erreicht haben.  

Pflegegrad 1 geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 12,5 bis unter 27 Punkte 

Pflegegrad 2 erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkei-
ten 

27 bis unter 47,5 Punkte 

Pflegegrad 3 schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 47,5 bis unter 70 Punkte 

Pflegegrad 4 schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkei-
ten 

70 bis unter 90 Punkt 

Pflegegrad 5 schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkei-
ten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung 

90 bis 100 Punkte 

 

6. ☺  Begutachtung von Kindern im NBA 

Kinder im Sinne der Pflegeversicherung sind Personen bis 18 Jahre. Die Einschätzung bei Kindern folgt 
grundsätzlich den Prinzipien der Erwachsenenbegutachtung. In der Bewertung wird die Abweichung von 
der Selbständigkeit und den Fähigkeiten altersentsprechend entwickelter Kinder zugrunde gelegt.  

 

 
 
 

Hinweis zu besonderen Bedarfskonstellationen: 
Pflegebedürftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die einen spezifischen, außergewöhnlich ho-
hen Hilfebedarf mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung aufweisen, können aus 
pflegefachlichen Gründen dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden, auch wenn ihre Gesamtpunkte unter 90 
liegen. (§ 15,4 SGB XI) Die besondere Bedarfskonstellation kommt also für Pflegebedürftige in Betracht, 
die rein nach Punkten den Pflegegrad 5 nicht erreichen würden, dieser aber aufgrund der Schwere der 
Beeinträchtigung angemessen wäre.  

Als besondere Bedarfskonstellation ist nur die Gebrauchsunfähigkeit beider Arme und beider Beine mit 
vollständigem Verlust der Greif-, Steh- und Gehfunktionen, die nicht durch Einsatz von Hilfsmitteln 
kompensiert werden – unabhängig von der Ursache – festgelegt. (…) Trotz vollständiger Abhängigkeit 
von personeller Hilfe ist es möglich, dass bei Ihnen im Bereich der Module 2 und 3 keine und im Bereich 
des Moduls 6 nur geringe Beeinträchtigungen vorliegen, so dass Ihre Gesamtpunkte unter 90 liegen. 
(Vergleiche Begutachtungs-Richtlinien vom 22.03.2021 – Formular F 4.1.B) 

„Gebrauchsunfähigkeit“ liegt zum Beispiel vor bei kompletter Lähmungen aller Extremitäten, (…) bei 
hochgradigen Kontrakturen, Versteifungen, bei hochgradigem Tremor (Muskelzittern) oder Rigor (Mus-
kelstarre, -steifheit). Gebrauchsunfähigkeit liegt auch vor, wenn eine minimale Restbeweglichkeit der 
Arme vorhanden ist oder nur noch unkontrollierbare Greifreflexe bestehen. 

☺  Diese Regelung gilt auch bei Kindern. 

Hinweis:  
Dabei soll ausdrücklich die normale Bandbreite individueller Unterschiede in der kindlichen Entwicklung 
berücksichtigt werden: „Ein wesentliches Merkmal der normalen kindlichen Entwicklung ist die Variabili-
tät aller Entwicklungsschritte.“ (Begutachtungs-Richtlinien – BRi vom 11.01.2021, S. 123) 

https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/SPV/Begutachtungsgrundlagen/210211_BRi_Pflege.pdf
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Wer begutachtet mein Kind? 

Die Prüfung der Pflegebedürftigkeit von Kindern ist durch besonders geschulte Gutachter mit der Qualifika-
tion als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegefachkraft oder als Kinderärztin oder -arzt vorzunehmen. 
 
Wie wird die Pflegebedürftigkeit bei Kindern festgestellt?  

▪ Für die Begutachtung kommt ein eigenes Formulargutachten zum Einsatz, welches den Besonderheiten 
von Kindern gerecht werden soll. Der Gutachter hat eine genaue Anamnese vorzunehmen. 

▪ In den Modulen 1 (Mobilität) und 3 (Verhalten) werden krankheits- und therapiebedingte Anforderun-
gen und Beeinträchtigungen erfasst und altersunabhängig bewertet. 

 
Welche Tätigkeiten können berücksichtigt werden?  

▪ Begleitung zu Arzt- oder Therapeutenbesuchen 

▪ Frühförderung 

▪ von Eltern ausgeführte behandlungspflegerische Maßnahmen (zum Beispiel Absaugen) 

▪ Umgang mit körpernahen Hilfsmitteln 

▪ physiotherapeutische, logopädische und atemtherapeutische Übungen 
 
Welche Sonderregelungen sind bei pflegebedürftigen Kindern bis 18 Monate zu beachten? 

▪ Da Kinder in diesem Alter naturgemäß wenig selbständig sind, werden in dieser Altersgruppe nur die 
altersunabhängigen Module (3 und 5) zur Begutachtung herangezogen. Ebenso die besondere Bedarfs-
konstellation aus Modul 1. 

▪ Anstelle des Moduls 4 wird lediglich beurteilt, ob gravierende Probleme bei der Nahrungsaufnahme be-
stehen, die einen außergewöhnlich hohen Pflegebedarf erfordern. Ist dies der Fall, werden pauschal 20 
Punkte vergeben. 

▪ Kinder dieser Altersgruppe werden grundsätzlich einen Pflegegrad höher eingestuft als Erwachsene mit 
gleicher Bedürftigkeit (§ 15 Abs. 7 SGB XI). 

▪ Nach Erreichen des 19. Lebensmonates erfolgt eine reguläre Einstufung, ohne dass es einer erneuten 
Begutachtung bedarf. Diese erfolgt nur, falls relevante Änderungen zu erwarten sind. 

 

Welche Altersgrenze gilt für die Begutachtung von Kindern? 

Ab dem Alter von 11 Jahren kann ein gesundes Kind in allen Modulen, die in die Bewertung einfließen, selb-
ständig sein, sofern es altersgerecht entwickelt ist. Für die Zuordnung des Pflegegrades gelten dieselben 
Berechnungsvorschriften wie für erwachsene Antragsteller. Da bei Kindern und Jugendlichen zwischen 11 
und 18 Jahren die geistige und körperliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, wird weiterhin das 
Begutachtungsformular für Kinder herangezogen. 
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Beispiel zum altersentsprechenden Selbständigkeitsgrad im Modul 1 Mobilität: 

Modul 1 Mobilität Altersentsprechender Selbständigkeitsgrad 

 unselbständig überwiegend  
unselbständig 

überwiegend  
selbständig 

selbständig 

Positionswechsel im Bett unter 1  
Monat 

Von 1 Monat bis  
unter 3 Monate 

von 3 Monaten bis  
unter 9 Monaten 

ab 9 Monaten 
Halten einer stabilen 
Sitzposition 

unter 6  
Monaten 

Von 6 Monaten bis  
unter 8 Monate 

von 8 Monaten bis  
unter 9 Monate 

Umsetzen unter 8  
Monaten 

Von 8 Monaten bis  
unter 9 Monate 

von 9 Monaten bis  
unter 11 Monate 

ab 11 Monaten 

Fortbewegen innerhalb 
des Wohnbereiches 

unter 12  
Monaten 

Von 12 Monaten bis 
unter 13 Monate 

von 13 Monaten bis 
unter 18 Monate 

ab 18 Monaten 

Treppensteigen unter 15  
Monaten 

Von 15 Monaten bis 
unter 18 Monate 

von 18 Monaten bis 
unter 2 ½ Jahren 

ab 2 ½ Jahren 

 

7. Das Formulargutachten 

Das abschließende Formulargutachten gliedert sich in drei Abschnitte, die aufeinander aufbauen:  

1. Abschnitt: Gutachterliche Erhebung der Versorgungssituation, der pflegebegründenden Vorgeschichte 
sowie der vorhandenen Befunde (Ist-Zustand). Dieser Teil beinhaltet auch die Einschätzung der zu pfle-
genden Person, ihrer Angehörigen und der Pflegepersonen.  

2. Abschnitt: Gutachterliche Wertung aufgrund der erhobenen Befunde und erhaltenen Informationen.  

3. Abschnitt: Vorschläge des Gutachters zur Gestaltung der erforderlichen Leistungen und Einschätzung 
zur Prognose. Gegebenenfalls wird ein Termin für eine Wiederholungsbegutachtung empfohlen.  

 

 
 
 

 

8. Was kann ich tun bei Problemen mit dem MD oder der Pflegekasse?  
 
Wenn Sie mit dem Ergebnis einer MD-Begutachtung und dem anschließenden Bescheid der Pflegekasse 
nicht einverstanden sind, können Sie schriftlich oder persönlich bei der Pflegekasse Widerspruch einlegen.  
 
Weitere Möglichkeiten bei Fehlern und Versäumnissen 
 
a) der gesetzlichen Pflegekasse: 
▪ Wenden Sie sich an den Vorstand der jeweiligen Krankenkasse oder 
▪ richten Sie eine qualifizierte Beschwerde an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS – Rechtsaufsicht 

über die bundesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung sowie 
der sozialen Pflegeversicherung). BAS, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn, T. 0228 619-0, 
poststelle@bas.bund.de, www.bundesamtsozialesicherung.de (Beschwerdeformular unter „Service“) 

▪  oder wenden Sie sich an das Sozialministerium Ihres Bundeslandes.  

Hinweis: Der Gutachter muss eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Er überprüft, ob seine Ergebnisse in 
Bezug auf die erhobenen Daten nachvollziehbar sind. 

mailto:poststelle@bas.bund.de
http://www.bundesamtsozialesicherung.de/
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b) des MD: 
(Beispiele: Einsetzen eines fachfremden Gutachters, Unterlassung der Aktenprüfung; Überschreitung ange-
messener Erledigungszeiten und so weiter…) 
▪ Wenden Sie sich an die Rechtsaufsicht im Sozialministerium des jeweiligen Bundeslandes. Dieses ist zu-

ständig und verpflichtet, für die Einhaltung der Qualitätsnormen zu sorgen. 
▪ Wurde die Sorgfaltspflicht bei der Begutachtung nicht eingehalten, kann ein berufsgerichtliches Verfah-

ren vor der zuständigen Landesärztekammer (§ 25 dieser Berufsordnungen) eingeleitet werden. 
 
c) privater Pflegeversicherungen:  
▪ Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Ihrer privaten Krankenversicherung: Schlichtungs-

verfahren und / oder unabhängige und kostenfreie Prüfung der Rechtslage durch erfahrene Juristen. 
Ombudsmann, Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin,  
T 0800 2550444, www.pkv-ombudsmann.de (dort Kontaktformular) 

▪ Für Beschwerden gegen jeglichen Versicherungszweig: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
BaFin, Postfach 1253, 53002 Bonn, T 0228 4108-0, poststelle@bafin.de, www.bafin.de 

 

9. Rückstufung des Pflegegrades 

Der Pflegegrad kann sich je nach Verschlechterung oder Verbesserung des Zustands erhöhen oder verrin-
gern. Dafür muss die Pflegekasse nachweisen, dass sich Ihr Zustand im Vergleich zum Vorgutachten wesent-
lich verändert hat. Damit der Pflegegrad zurückgestuft werden kann, muss sich der Pflegebedarf deutlicher 
verringert haben (zum Beispiel durch eine Rehabilitationsmaßnahme). Wenn der neue Gesundheitszustand 
stabil ist oder sich weiter verbessert, ist die Herabstufung zulässig. (Dies ist bei Menschen mit voranschrei-
tenden neuromuskulären Erkrankungen in der Praxis nicht zu erwarten.) Im Falle einer beabsichtigten Rück-
stufung müssen Sie die Gelegenheit erhalten, ihren Standpunkt darzulegen. Sie können gegen diese Ent-
scheidung der Pflegekasse Widerspruch einlegen. Es erfolgt dann eine Widerspruchsbegutachtung durch 
den MD. Bei einer Ablehnung bleibt die Klagemöglichkeit. Sonderfall bei Personen, bei denen im Rahmen 
der Pflegereform 2017 die Pflegestufe auf einen Pflegegrad umgestellt wurde: Sie dürfen nur zurückgestuft 
werden, wenn sie überhaupt nicht mehr als pflegebedürftig gelten. 
 
 

10. Weiterführende Informationen  

▪ www.pflegebegutachtung.de oder https://md-bund.de (Medizinischer Dienst Bund): Umfangreiche In-
formationen, Erklärfilm, Downloadmöglichkeiten – verschiedene Sprachen, auch leichte Sprache: „In-
formationen zur Pflegebegutachtung“ (4 Seiten, Stand Januar 2023). Postversand: Medizinischer Dienst 
Bund, Postfach 100215, 45002 Essen, Tel.: 0201 8327-0, Mail: Kontaktformular  

▪ www.gkv-spitzenverband.de (GKV-Spitzenverband aller gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen) 

▪ Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des 
Sozialgesetzbuches vom 22.03.2021; (Begutachtungs-Richtlinien – BRi) 255 Seiten; Download:  
https://md-bund.de/richtlinien-publikationen/richtlinien/grundlagen-fuer-begutachtungen-und-quali-
taetspruefungen/pflegebeduerftigkeit.html  

▪ www.pkv.de (Verband der privaten Krankenversicherungen) 

▪ www.pflegegrad-berechnen.de (ein möglicher Pflegegradrechner – Stand 2023) 

http://www.pkv-ombudsmann.de/
mailto:poststelle@bafin.de
http://www.bafin.de/
http://www.pflegebegutachtung.de/
https://md-bund.de/
http://www.gkv-spitzenverband.de/
https://md-bund.de/richtlinien-publikationen/richtlinien/grundlagen-fuer-begutachtungen-und-qualitaetspruefungen/pflegebeduerftigkeit.html
https://md-bund.de/richtlinien-publikationen/richtlinien/grundlagen-fuer-begutachtungen-und-qualitaetspruefungen/pflegebeduerftigkeit.html
http://www.pkv.de/
http://www.pflegegrad-berechnen.de/

